
Qualitätsbericht der KV Brandenburg 2007 
4.    Qualitätssicherung von A bis Z 

 
 
4.4       Arthroskopie 
 
Die Ausführung und Abrechnung von arthroskopischen Leistungen im Rahmen der 
vertragsärztlichen Versorgung ist an eine Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung 
gebunden. Grundlage für die Genehmigungserteilung ist die Arthroskopievereinbarung sowie 
zusätzlich die Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen zum ambulanten 
Operieren. Neben den dort geforderten Nachweisen muss der Arzt über eine besondere 
fachliche Weiterbildung verfügen. 
 
 

 

Genehmigungs-
vorbehalt 

 

Eingangsprüfung/ 
Kolloquium 

 

Frequenzregelung  

Rezertifizierung  

Praxisbegehungen/ 
Hygieneprüfung 

 

Einzelfallprüfung durch 
Stichproben/  
Dokumentationsprüfung 

 

Vereinbarung zu 
Qualifikationsvoraussetzungen zur Aus-
führung und Abrechnung 
arthroskopischer Leistungen 
(Arthroskopie-Vereinbarung) 
Rechtsgrundlage: § 135 Abs. 2 SGB V 
Gültigkeit: seit 1.10.1994 
 

obligate Fortbildungen/ 
Teilnahme 
Qualitätszirkel 

 

Genehmigungen 
Anzahl Ärzte mit Genehmigung, 
Stand 31.12.2007 

48 

Anzahl beschiedene Anträge (Ärzte) 4 
- davon Anzahl Genehmigungen  4 
- davon Anzahl Ablehnungen  0 
Anzahl Widerrufe  
von Abrechnungsgenehmigungen 

0 

Anzahl Rückgabe/Beendigung  
der Abrechnungsgenehmigung 

0 

Qualitätsprüfung im Einzelfall (Stichproben) 
Anzahl geprüfter Ärzte 4 
- davon ohne Beanstandung 3 
- davon mit geringen Beanstandung 1 
- davon mit erheblichen Beanstandungen 0 
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